
Bekanntmachung 
 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG); 

Landeshauptstadt München 

Verlängerung der U5 West vom Laimer Platz bis Pasing - Abschnitt PA 77 

Laimer Platz bis U-Bahnhof Willibaldstraße  

Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 21.11.2019 in der Fassung des 

Änderungsbescheids vom 17.06.2020 und der Änderungsplanfeststellungsbeschlüsse 

vom 04.01.2022 und 07.06.2023 

Tektur C – Geänderte Lage, Anzahl und Dimensionierung der Entrauchungsöffnungen 

am U-Bahnhof Willibaldstraße, zusätzlicher Aufzug am Aufgang Nord-West des U-

Bahnhofe Willibaldstraße, Bauwerksanpassung im Bereich Aufgang Süd-West des U-

Bahnhofe Willibaldstraße, Verschiebung der Netzersatzanlage in den Bereich nördlich 

der Josef-Felder-Straße nahe des Pasinger Bahnhofs, zusätzliche 

Baustelleneinrichtungsfläche an der Silberdistelstraße zur Zwischenlagerung von 

Erdaushub und nächtliche lärmintensive Betonagearbeiten zur Deckelherstellung an 

der Gotthardstraße 

 
Die Planunterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei der 
 

Landeshauptstadt München, Baureferat, 

Friedenstr. 40, 81671 München, 

Raum 5.118 (5. OG) 
 
vom 03.06.2024 bis einschließlich 02.07.2024 
 
Montag bis Mittwoch von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 
 
Die Planfeststellungsunterlagen können auch auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
München unter folgendem Link abgerufen werden: www.muenchen.de/auslegung und 
https://www.ubahnbau-muenchen.de/news/u5-auslegung-planfeststellungsunterlagen 
Rechtlich maßgebend sind gem. Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG allerdings allein die in 
Papierform ausliegenden Unterlagen. 
 

1. Jeder, dessen Belange durch die Planungsänderung Tektur C erstmals oder stärker als 
bisher berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ende der Auslegung, 
also bis zum Ablauf des 16.07.2024, Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der 
 

Regierung von Oberbayern 
Maximilianstraße 39 
80538 München 

 
oder bei der 

 
Landeshauptstadt München 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA I Stadtentwicklungsplanung  
Blumenstraße 31 
80331 München  
Zi. 140  

 
erheben. 

 

https://www.ubahnbau-muenchen.de/news/u5-auslegung-planfeststellungsunterlagen


Anerkannte Natur- und Umweltschutzverbände sowie anerkannte Verbände nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz im Sinne des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 des Bayerischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes können innerhalb derselben Frist bei den beiden 

vorgenannten Behörden schriftlich oder zur Niederschrift Stellungnahmen zu der 

Planänderung abgeben. Einwendungen und Stellungnahmen zur Niederschrift bei der 

Regierung von Oberbayern können nur nach vorheriger telefonischer 

Terminvereinbarung unter 089/2176 2152 abgegeben werden. Einwendungen und 

Stellungnahmen können auch elektronisch, aber nur mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen, unter der Adresse 

poststelle@reg-ob.bayern.de erhoben werden. Einwendungen mit „konventioneller“ E-

Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur sind unwirksam. Einwendungen, die nach 

Ablauf der Einwendungsfrist erhoben werden, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht 

auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Einwendung muss den geltend 

gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.  

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 

oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 

Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 

übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als 

Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 

einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Nicht formgerecht vorgebrachte 

Einwendungen können bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben. 

 

2. Werden gegen den geänderten Plan Einwendungen erhoben, so werden diese in der 

Regel in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, 

die Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen im Sinn von 

Nr. 1 deren Vertreter oder Bevollmächtigter, werden von dem Termin gesondert 

benachrichtigt. Sind mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 

sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Nimmt ein Beteiligter am 

Erörterungstermin nicht teil, so kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

 

3. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die Erhebung von 

Einwendungen, die Teilnahme am Erörterungstermin oder für einen Bevollmächtigten 

entstehen, können nicht erstattet werden. 

 

4. Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
5. Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung weisen wir darauf hin, dass im 

Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit in diesem Planfeststellungsverfahren die 

erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 

ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren seitens der Regierung von 

Oberbayern erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden benötigt, 

um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die Regierung von 

Oberbayern kann die Daten an die Antragstellerin zur Auswertung der Stellungnahmen 

weiterreichen. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige 

Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) 

EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 
München, 16.05.2024       Referat für Stadtplanung 

       und Bauordnung 

mailto:poststelle@reg-ob.bayern.de

